
Stenographischer Gericht
der

ötmtnÖpcmätQllen Sitzung Des LanDtages zu Luilmch
am 3. Februar 1866.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Landeshauptmann F re ihe rr» . E o d e l l i .  —  R e g i e r u n g s  - K o m m i s s ä r e ,  
Se. Ercellenz Freiherr v. B ach , k. k. S ta ttha lte r; k. k. Landesrath R o t h .  —  Sämmtliche M itglieder m it 
Ausnahme: S r . fürstbischöflichen Gnaden D r. W  i d m e r ,  und der Herren Abgeordneten Baron A p f a l  t r e  r n ,  
G ra f A u e r s p e r g ,  G o l o b ,  R o s m a n n ,  J o m b a r t  und Dechant T o m a n .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. 
D e r b i t s c h .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs - Protokolls vom 1. Februar 1866. —  2. Erneuerter Antrag des Rechenschafts-Ausschußes 
über die Punkte 2, dann 6 und 7 seines Berichtes. —  3. Bericht des Finanzausschußes über ein Gesuch der durch Feuer verun

glückten Gemeinde Schweinberg um eine Unterstützung. —  4. Bericht des Finanzausschußes in  B etre ff der Vergütung der E rtraord ina- 
tionen im  hiesigen S p ita le  an den Convent der Schwestern der christlichen Liebe. —  5. Bericht des Ausschußes über eine P etition des 
Unterstützungs-Vereines fü r  mittellose Studirende der philosophischen Facultät in  W ien. — 6. Antrag des Landesausschuffes aus 
Zubefferung der Gehalte der P rim arien  im  Civilspitalc.

Beginn der Ätzung 10 Uhr 40 Minuten.
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Präsident:
Ich  constatire die Beschlußfähigkeit der h. V e r

sammlung , eröffne daher die S itzung , und ersuche den 
H errn Schriftführer das Protokoll der letzten Sitzung zu 
verlesen. (Schriftführer M u lley  liest dasselbe. Rach der 
Verlesung.) Is t  gegen die Fassung des Protokolls etwas 
zu bemerken? (Nach einer Panse.) Es w ird nichts dage
gen bemerkt, das Protokoll ist als richtig anerkannt.

D er Obmann des Ausschusses in der Unterrichts
sprache ersucht die M itg lieder desselben, morgen 10 Uhr 
zu einer Sitzung zu erscheinen.

D er Obmann des Ausschusses über die Wasserrechts
frage ersucht gleichfalls die M itglieder des betreffenden A us
schusses heute Nachmittag 5 Uhr (Ruse: 4 U h r !) ,  hier 
steht jedoch 5 Uhr, also 4 U h r, zu einer Sitzung zu er
scheinen.

Durch den Abg. D r. Costa ist m ir ein Gesuch der 
Gemeinde Orehek um Unterstützung wegen vorhabender 
großer Straßenbanten übergeben worden. Ich  werde die
selbe dem Finanzausschüsse zuweisen.

Es ist ferner eine von den Herren Abg. Svelec, 
D r. B leiweis, D r . Costa, Johann Kapelle und D r. T o -

X X I I .  S itzung.

man unterfertigte Interpellation an Seine Ercellenz den 
Herrn S tatthalter übergeben worden, welche dahin lau
tet: (Liest)

„ Interpel la t ion
au Se. Ercellenz Freiherrn v. Bach, k. k. S tatthalter und 

Landeschef in K ram !

D ie von den Gefertigten in der 15. Sitzung dieser 
Session in Betreff der Präterirung des Herrn Johann 
TuZek und der Anstellung des Herrn Wastler als Lehrer 
an der hiesigen Realschule gestellte Interpella tion wurde 
von S r . Ercellenz dem Herrn S tatthalter dabin beant
wortet, daß der slovenische Bewerber Johann Tu8ek des
halb nicht berücksichtiget werden konnte, weil er die A n 
nahme des m it 630 fl. sistemistrten hiesigen Lehrpostens 
unter der Bedingung in Aussicht gestellt ha t, daß ihm 
die Bezüge seiner jetzigen Anstellung in  Agram m it 
840 fl. belassen werden. I n  dieses Verlangen konnte 
aber grundsätzlich nicht eingegangen werden, weil der hö
here Gehalt vor der ordnungsmäßigen Einreihung in die 
höhere Gehaltskategorie nicht zuerkannt werden konnte, 
und zu einer das Aerar belastenden Ausgleichung mittelst
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einer Personalzulage kein G rund vorhanden w ar. A us 
der in der Zeitschrift „N ovice“ ddo. 31. v. M . enthalte
nen authentischen Erklärung des H errn  Jo han n  TuSek 
geht jedoch hervor, daß derselbe die Annahme des erle
digten Lehrpostens nicht von der Belassuiig seines jetzi
gen G ehaltes, sondern von der Einreihung in die höhere 
Gehaltskategorie pr. 840  fl. abhängig gemacht hat. D ie 
betreffende S telle  seines Gesuches lautet w örtlich :

„D er gehorsamst Gefertigte w aget sich jedoch, die 
Bemerkung zu machen, daß er obige S telle  nu r dann 
annehmen würde, wenn er gleichzeitig mir der E rnennung 
auch in die höhere Gehaltsstufe von jährlichen 840  fl. 
versetzt werden würde, da er jetzt an der A gram er O ber
realschule einen G ehalt von jährlichen 900  fl. genießt".

Dieses Ansuchen des H errn  Jo h an n  TuLek w ar 
nicht nur nach der Concursausschreibung, welche ausdrück
lich für eine S telle  mit 630  fl. eventuell mit 8 40  fl. 
lautete, sondern auch deshalb vollkommen berechtiget, weil 
zur selben Z e it , so wie auch noch gegenwärtig z w e i  
S te llen  der höher» Gehaltskategorie mit je 840  fl. unbe
setzt w a re n , und a ls  ihm nach seinem Dicnstalter eine 
dieser S tellen  unzweifelhaft gebührt hätte.

D a s  Ansuchen des H errn  Jo h an n  Tu8ek verstieß 
daher in keiner Weise gegen die grundsätzlichen Bestim
mungen und auch nicht gegen die an den hiesigen M itte l
schulen bestehende Uebung. D enn  es wurden ja  im näm 
lichen Schuljahre unter denselben Verhältnissen zwei Leh
rer, nämlich der Reallehrer Josef W inter von Klagensurt, 
und der Gymnasiallehrer D r. R um pf von Herm annstadt 
nach Laibach versetzt, und gleichzeitig auch in  die höhere 
Gehaltskategorie eingereiht.

S r .  Ercellenz dem H errn  S ta tth a lte r  ist daher von 
den untergeordneten O rganen der Sachverhalt nicht rich
tig dargestellt w orden , und die Gefertigten können nicht 
um hin , in  der nicht gerechtfertigten P rä te riru n g  Tusek's 
und in der gegen die ausdrücklich ausgesprochenen Bedin- 
dungen der Concursausschreibung erfolgten Anstellung 
W astler's eine Zurücksetzung der heimischen Lehrkräfte zu 
erblicken.

D ie Gefertigten erlauben sich daher au s  den in der 
ersten In terpella tion  angeführten G ründen an S e . Ercel
lenz den H errn  S ta tth a lte r  die Anfrage zu stellen, ob die 
hohe k. k. Landesregierung gewillt sei, in Zukunft ihren 
Einfluß gegen einen derartigen, sowohl den Zwecken des 
Unterrichtes a ls  dem Prinzipe der Gleichberechtigung wi
dersprechenden V organg geltend zu machen".

(Z um  S ta tth a lte r  gewendet:) Jcb habe die Ehre, 
diese In terpella tion  E urer Ercellenz zu überreichen. (Ue- 
bergibt dieselbe.)

W ir  kommen nun zur Tagesordnung. Erster G e
genstand derselben ist: Erneuerter A ntrag  des Rechen- 
schastsausschusses über die Punkte 2 ,  dann 6 und 7 sei
nes Berichtes.

D er H err Berichterstatter wird ersucht, seinen V o r
trag zu beginnen.

Berichterstatter Svetec: (lies t)
„ M it Bezug au f die in der Sitzung vom 27. v. M . in 

Betreff der Freischurf- und der M ontanreiuertrags - S te u e r ; 
dann in der Sitzung vom 29. v. M . in Betreff der Ueber» 
gäbe der hiesigen Z w angsarbeitsanstalt gefaßten vertagen
den Beschlüsse des h. Landtages erstattet der zur P rü fu n g  
des Rechenschaftsberichtes niedergesetzte Ausschuß über die 
gedachten zwei Gegenstände nachträglich folgenden

B e r i c h t .

1. Z u  Folge der von S r .  Ercellenz dem H errn  
S ta tth a lte r  in der Sitzung vom 27. v. M . gemachten 
M itthe ilung , daß die P etition  des krainischeu Landtages 
um Aufhebung oder Erniedrigung der Freischurfsteuer und 
Erniedrigung der M ontanreinerlragssteuer, dann um ent
sprechende Revision des bezüglichen Gesetzes vom 28. A pril 
1862 durch den E rlaß  des h. Handelsministeriums ddo. 
13. A pril 1864  Z. 475 6  die Erledigung gefunden und 
solche die h. k. k. Landesregierung von K rain  dem Lan
desausschusse unterm 20. A pril 1864 mitgetheilt hat, und 
zu Folge Beschlusses des h. L andtages, au f neuerliche 
B erathung dieses Gegenstandes durch den bezüglichen R e
chenschaftsberichtsausschuß, hat dieser den fraglichen G e
genstand neuerlich in B erathung gezogen und beschlossen, 
daß es bei dem bezüglichen im Berichte gestellten A ntra
ge zu verbleiben habe; er wiederholt demnach denselben 
au f G rund der bereits vorgebrachten und folgenden wei
tern Gründe.

D ie bezügliche Rote der h. k. k. Landesregierung 
ddo. 20. A pril 1864 Z . 698  lautet folgenderm aßen:

„ Im  Einverständnisse mit dem k. k. S t a a t s -  und 
Finanzministerium , hat das k. k. M inisterium  für H andel 
und Volkswirthschaft unter dem 13. d. M . Z . 4756  an
her eröffnet, daß es zur Zeit an genügenden A nhalts
punkten und Erfahrungen fehlt, um die Aufhebung oder 
M odifizirung des Gesetzes vom 28. A pril 1862 im ver
fassungsmäßigen Wege beantragen zu können, zumal, w as 
insbesondere die Freischnrfgebühren betrifft, die nach deren 
E inführung eingetretene Verminderung der Freischürfe 
noch keinen untrüglichen M aßstab für Schädlichkeit der 
erstem abgib t, daß aber übrigens die Regierung dem G e
genstände der Bergwerksbesteuerung insbesondere anläßlich 
der Zolltarifsverhandlungen ihr angelegentliches Augen
merk zuwendet".

I n  dem h. M in is te ria l-Erlasse wird rücksichtlich der 
Freischurfsteuer geltend gemacht, daß die nach Einführung 
der Freischurfsteuer eingetretenen Verminderung der F rei
schürfe noch keinen untrüglichen M aßstab für die Schäd
lichkeit dieser S teu e r abgebe. I n  dieser Betrachtung ist 
jedenfalls einbekannt, daß die Z ahl der Freischürfc sich 
seit der Freischurfsteuer vermindert habe, w as auch in 
ganz Oesterreich und namentlich in Lande K rain  im außer
ordentlichen M aße wirklich der F all ist. I n  so ferne durch 
die Freischurfsteuer manches durch Freischürfe gesperrte 
Feld für Unternehmer, denen es nicht um die bloße O c
cupation, sondern um den wirklichen Bergbaubetrieb zu thun, 
frei geworden is t, mag die Freischurfsteuer sich scheinbar 
ersprießlich gezeigt haben. Allein dem M ißbrauche der 
Feldsperre durch nicht gesetzmäßig betriebene Freischürfe 
m u ß  n ic h t  durch eine S te u e r , welche ohne Rücksicht 
und Beschränkung nicht bloß auf solchen M ißbrauch, son
dern auch auf alle regelmäßig ausgeübte und abgebaute 
Freischürfe gesetzt ist, sondern durch bezügliche Berggesetze 
rücksichttich des A bbaues der Freischürfe entgegengearbeitet 
werden, weil die S teu e r überhaupt und insbesondere rück
sichtlich des Bergbaubetriebes in der P rohibition  k e i ne  
Rechtfertigung findet. Durch solche S teu e r wird auch der 
B ergbauunternehm er, der m it E rnst, Fleiß und Kosten 
seinen Freischurf gehörig betreibt, empfindlich getroffen und 
ungerecht belastet.

D ie Berggesetze enthalten schon zum Theile die nöthi
gen Normen zur Beaufsichtigung und Controle des or
dentlichen Abbaues der Freischürfe, sollten sie aber sich 
a ls  nicht hinreichend erweisen, so muß in dieser Richtung



die Gesetzgebung fü r die Vervollständigung der nöthigen 
Normen sorgen.

Diese Steuerbelastung erweiset sich aber insbeson
dere in unserem Lande als eine sehr schwere und schädli
che. I n  unserem Lande, namentlich in Oberkrain, wo 
vorzüglich Bohnenerze, die nicht in großen Lagern, son
dern gewöhnlich nur in  Klüften vorkommen, gewonnen 
werden, suchen nach Erzen meistens unbemittelte Berg
werksarbeiter, welche sich gewöhnlich erst nach einem 
mehr oder weniger versprechenden Funde mit einem Ge
werke verbinden, um m it bessern M itte ln  den Bau er
giebiger betreiben zu können.

D a  zur H intanhaltung der möglichen Erposscssioni- 
rung durch andere Baulustige sich ein solcher armer B erg
mann sogleich m it dem Freischurfrechte versehen muß, 
verfällt er auch sogleich in die Frcischurfsteuer pr. jähr
licher 20 fl. fü r einen Freischurf, welcher Betrag fü r den
selben schon oft eine kaum aufbringliche Summe ist. Es 
ist klar, daß durch die Freischurfsteucr mancher Bergmann 
gehindert ist, sich einen Freischurf zu erwerben, und daß 
sohin in  unserm Lande durch dieselbe der Bergbau wesent
lich leidet, weil cs so vielen Bergleuten unmöglich w ird , 
den Bergbau nur unternehmen zu können.

Es ist nicht u n m ö g l i c h ,  daß man gegen einen 
derartigen Bergbaubetrieb die Einwendung der Nichtrenta
b ilitä t und der Gleichgiltigkeit rücksichtlich des Fortbetrie
bes oder des Aufhörens aussprechen könnte, allein dem 
muß ungeachtet der Kostspieligkeit des oberkrainischcn Berg
baubetriebes doch die Thatsache entgegen gestellt werden, 
daß in der bezüglichen Beschäftigung ein großer Theil der 
Bevölkerung von Oberkrain durch Jahrhunderte seine E ri-  
stenzmittel gefunden hat, und daß die mögliche Erhaltung 
derselben sich noch immer als eine Nothwendigkeit er
weiset.

Aus dem Gesagten geht aber hervor, wie i n s b e 
son d e r e  in unserm Lande —  die Frcischurfsteuer schwer 
und nachtheilig auf dem Bergbaue lastet, weil er durch 
dieselbe im Embryo erstickt w ird. —

Belangend die M o n t a n r e i n e r t r a g s s t e u e r ,  so 
erkennt die hohe Staatsregierung im obigen Erlasse die 
Nothwendigkeit an, derselben insbesondere anläßlich der 
Zolltarifverhandlungen ih r Augenmerk zuzuwenden. —  
Bei dieser Erkenntniß und bei den im Berichte schon auf
gefußten M otiven dürfte aber die hohe Regierung schon 
gegenwärtig einsehen, daß nach der inzwischen eingetrete
nen Thatsache des neuen Handelsvertrages m it Preußen 
und der bevorstehenden Zolltarifsverhandlungen rückstchtlich 
des Handelsvenrages m it England keine Zeit zu verlie
ren sei, der hartbedrängten Eisenindustrie durch die E r
niedrigung der Bergwerkssteuer unter die Arme zu grei
fen. D arum  aber erscheint insbesondere in diesem M o 
mente der Antrag auf die bezügliche B itte  entschieden op
portun und begründet.

W as endlich noch die Aeußerungen und M itth e ilu n 
gen S r. Ercellenz des Herrn S tatthalters in Betreff der 
dem Lande K ra in  gewährten Begünstigungen, rücksichtlich 
der Massengebühren anbelangt, so ist in dem Momente, 
daß die hohe Slaatsregicrung sich bewogen gefunden, ein
zelnen Bergbaubcsitzern in K ra in  die Nachsicht der halben 
Masscngebühr zu gewähren, die Erkenntniß der besonders 
schwierigen B e r g b a u v e r h ä l t n i s s e  in  unserm Lande 
und sohin auch die Hoffnung zu erblicken, daß die hohe 
Staatsregierung solche auch rücksichtlich der F r  e i schür f- 
nnd M o n t a n  st euer  nicht weniger in Betracht ziehen 
und der neuerlichen B itte  die erwünschte Folge geben 
werde.

Dieses ist aber um so mehr zu erwarten, als die 
fraglichen zwei Steuergattungen besonders drückend und 
nachtheilig sind.

W il l  die hohe Regierung die Steuerkraft nicht läh
men, so müssen ihnen die nöthigen Lebens- und Entwick- 
lungspotenzen gelassen werden, welche aber leider der E i
senindustrie auf die verschiedenste A rt und darunter vor
züglich auch durch die besprochenen zu hohen Stenern im
mer mehr und mehr entzogen werden.

D ie  Schonung der Montanindustrie liegt übrigens 
auch im fiscalischen Interesse der hohen S taatsregierung; 
denn unter dem gegenwärtigen Drucke kann sic sich fü r 
die Dauer nicht erhalten und der S taat verlöre die Steuer 
und daö Steuerobjckt zugleich, während er sich bei scho
nender Behandlung wenigstens das Steuerobjckt erhalten 
könnte. —

D er Ausschuß sieht sonach die bezügliche B itte  nicht 
minder im Interesse des Staates als der heimischen M o n 
tanindustrie gerechtfertiget, darum wiederholt er dieselbe, 
wie fo lg t:

„D e r hohe Landtag wolle beschließen:
D er Landtag des Herzogthums K ra in  spricht m it 

Bezug auf seine in der 37. Sitzung der zweiten Session 
am 28. M ärz 1863 gefaßten und in der cilften Sitzung 
der dritten Session am 31. M ärz 1864 wiederholten 
Beschlüsse seine erneuerte B itte  aus:

D ie  hohe Regierung geruhe in Berücksichtigung der 
außerordentlichen und anhaltenden Bedrängnisse der M ontan- 
und insbesondere der Eisenindustrie des Herzogthums K ra in  
durch Abänderung des Gesetzes vom 28. A p ril 1862 die 
Montanreinertragssteucr auf eine Marimalgrenze von höch
stens b %  zurückzuführen, so wie die Freischurfsteucr von 
20 fl. gänzlich aufzuheben oder doch auf 6 fl. 30 kr. m it 
der weitern Norm zu erniedrigen, daß die m it Allerhöch
sten Entschließung vom 5. August 1859 den Bergbauen 
eingeräumte Begünstigung, wornach bei besonders schwie
rigen Abbauverhältnissen die Nachsicht der halben Massen
gebühr zugestanden werden kann, in analoger Weise auch 
bei ähnlichen, notorisch schwierigen Schurfverhältnissen für 
einzelne Reviere oder Gruppen von Freischürfen auf die 
a llfä lligc restringirte Frcischurfsteuer ausgedehnt werden 
möge".

Präsident:

Wünscht Jemand über diesen Antrag zn sprechen? 
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand das W ort ergreift, 
bringe ich den A n trag , denn S ic  so eben vernommen ha
ben, zur Abstimmung. Jene Herren, welche m it demsel
ben einverstanden sind, wollen sich erheben. (D ie  ganze V e r
sammlung erhebt sich.) Derselbe ist angenommen.

Es kommen nun die Anträge 6 und 7.

Berichterstatter Svetec: (liest)

2. Betreffend die Uebergabe des hiesigen Zw angs- 
arbeitshauses hat der hohe Landtag in der Sitzung vom 
27. v. M . aus dem Munde S r. Ercellenz des H errn  
S tatthalters die Erklärung vernommen, daß die Regie
rung auf die Uebergabe der gedachten Anstalt nicht anders 
eingehen könne, als nach erfolgter Einigung bezüglich der 
Ernennung des Verwalters dieser Anstalt.

An diese Erklärung knüpften Se. Ercellenz den A n 
trag, der Landtag möge bei seinem in der vorigen Ses
sion gefaßten Beschlusse, wornach der Regierung die E r
nennung des Verwalters innerhalb des Ternavorschlages 
des Landesausschusses eingeräumt wurde, verbleiben und 
zugleich den Zusatz beschließen: „ w o b e i  es se l bs t ve r -
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s tä n d l i c h  ist,  daß der  R e g i e r u n g  n u r  v o l l k o m 
m e n  g e e i g n e t e  C a n d i d a t e «  g e g e n w ä r t i g  ge
h a l t e n  roerben" .

Aus  der vorstehenden Erklärung des Herrn Regie- 
rungsverlreters ist zu entnehmen, daß die hohe Regierung 
auf dem unannehmbaren Vorbehalte der Erclusive nicht 
mehr beharrt, sondern sich auf den Standpunkt des vor
jährigen Landtagsbeschlusses gestellt hat. D er Ausschuß 
kann zwar die Ansicht des Herrn Regierungsvertreters, 
daß die hiesige Zwangsarbeitsanstalt eine Staatsanstalt 
sei, durchaus nicht theilen; er hält vielmehr entschieden 
an der Anschauung fest, daß diese Anstalt sowohl nach 
ihrer Entstehung, als auch nach ihrer D otirung und W id 
mung eine Landesanstalt in der vollsten Bedeutung des 
Wortes ist, er ist demnach von der Ueberzeugung durch
drungen , daß die Laudesvertretung nach dem klaren W o rt
laute der Landesordnung das unbeschränkte Recht der E r
nennung des Verwalters fü r sich in  Anspruch nehmen 
kann; dennoch glaubte er das Entgegenkommen der hohen 
Regierung würdigen, und dem hohen Hause das Zurück
gehen auf den Beschluß der letzten Session aus dem Grunde 
empfehlen zu sollen, damit die so sehr im Interesse des 
Landes gelegene Uebergabe der gedachten Anstalt end
lich erfolgen könne.

W as den vom Herrn Regicrungsvertreter beantrag
ten Zusatz: „wobei es selbstverständlich ist, daß der Regie
rung im Ternavorschlage nur vollkommen geeignete Can
didate« gegenwärtig gehalten werden" —  anbetrifft, so 
steht der Ausschuß keinen Augenblick an, die volle Berech
tigung der hohen Regierung, ein derartiges Ansinnen an 
den Landesausschuß —  beziehungsweise an die verstärkte 
Commission zu stellen, anzuerkennen; andererseits waltet 
aber auch kein Zweifel ob, daß die verstärkte Commission 
dieser Erwartung der hohen Regierung auch ohne durch 
einen besonderen Zusatz, gebunden zu sein, schon aus dem 
Grunde stets genau entsprechen werde, weil eine zweck
mäßige Leitung der ZwangsarbcitSanstalt in  ökonomischer 
und polizeilicher Beziehung, weil namentlich auch die E r 
reichung des Polizeizweckcs der Anstalt, der Correctioni- 
rung der Zwänglinge, gleichmäßig im Interesse der Lan
desvertretung wie der hohen Regierung gelegen ist. Es 
ist daher m it voller Beruhigung anzunehmen, daß die 
aus der Landesvertretung hervorgegangene verstärkte Com
mission diesfalls m it der hohen Regierung stets Hand in 
Hand gehen werde.

Diese Voraussetzung ist in der Tha t so selbstver
ständlich, daß es wohl ganz überflüssig ist, sie mittelst 
eines besonderen Zusatzes auszudrücken. J a , ein solcher 
Zusatz hätte fast die Bedeutung, als ob man in die Einsicht 
und den guten. W illen  der verstärkten Commission M iß 
trauen setzen, und sich mittelst einer Umschreibung, unter 
einer mildern Form doch ein gewisses Erclusiv-Recht vor
behalten w ollte , welches die Landesvertretung gewiß nie 
und unter keiner Form einräumen könnte. D er Ausschuß 
entschied sich daher gegen die ausdrückliche Aufnahme des 
gedachten Zusatzes, und stellt nun in Betreff der Ueber
nahme der hiesigen Zwangsarbeitsanstalt und der A rt der 
Ernennung des Verwalters an derselben nachstehenden 
abgeänderten A n tra g :

„D e r hohe Landtag wolle beschließen:
D er Landesausschuß werde ermächtiget und ange

wiesen, die Zwangsarbeitsanstalt in  Laibach unter den 
von der hohen Regierung gestellten Bedingungen jedoch 
m it der M odification, daß ih r das Recht zur Ernennung 
des jeweiligen Verwalters nur innerhalb des Ternavor-

schlages des Landesausschusses resp. der besondern Com
mission zustehe, zu übernehmen".

Präsident:
Wünscht Jemand das W ort?

Abg. Kromer:
Ich  bitte um das W ort.

Präsident:
S ie  haben das W ort.

Abg. Kromer:
S o  viel ich den Antrag aufgefaßt habe, ist er dem 

in der letzten Session gefaßten Beschlusse ganz identisch; 
w ir  haben daher nicht anzuhoffen, daß die Regierung 
unter derlei Bedingungen uns die Zwangsarbeitsanstalt 
in  eigene Verwaltung überlassen wird.

I n  der Zwangsarbeitsanstalt befinden sich Leute, 
an denen man einerseits die menschliche Würde vollkom
men achtet, andererseits aber zeitweise gegen sie m it em
pfindlicher Strenge vorgehen muß, wenn der D isc ip li- 
narvcrband nicht gelockert, wenn die Besserung der Zwäng
linge erzielt, wenn überhaupt der Zweck der Anstalt nicht 
vereitelt werden soll. D as Schicksal dieser H ä ftlinge, 
welche nach bereits ausgestandener S tra fe  auö polizeilichen 
Rücksichten in weiterer Detention gehalten werden müssen, 
kann und w ird der Regierung nie gleichgiltig bleiben; sie 
kann daher die Disciplinarbchandlung derselben nur M ä n 
nern überlassen, welche H um anitä t m it dem erforderlichen 
Ernste, Schonung m it zeitweiser Strenge zu vereinbaren, 
welche überhaupt unter allen Verhältnissen gesetzlich vor
zugehen wissen, welche endlich die erforderliche Reife, 
die Charakterfestigkeit und den festen W illen  haben, 
die Disciplinarbchandlung nur nach Maßgabe des stren
gen Erfordernisses in Anwendung zu bringen. D ie  
Regierung muß daher auf die W ahl dieser M änner 
immer den erforderlichen E influß nehmen, sich daher auch 
das Recht der Exclusive, wie sie es bereits im vorigen 
Jahre angesprochen, vorbehalten. W ir  können daher nicht 
hoffen, daß die Regierung einerseits aus dieses Recht 
verzichten, und uns andererseits die Anstalt in  eigene 
Verwaltung übergeben w ird. Es w ird der nämliche ano
male S ta tu s , wie er bisher bestand, noch fort verbleiben, 
und so lange dieser dauert, w ird das Land eben dadurch, 
weil die Verwaltung dritten Händen anvertraut ist, einen 
empfindlichen Nachtheil noch fortan zu erleiden haben.

Im  Interesse des Landes stelle ich daher den A n
trag dahin:

„D e r hohe Landtag wolle beschließen:
1. D er hohen Regierung werde das Recht der 

Ernennung des jeweiligen Verwalters der hiesigen Zwangs
arbeitsanstalt, jedoch nur innerhalb des Ternavorschlages 
des Landesausschusses, und gegen diesen Vorschlag auch 
das Recht der Erclusive eingeräumt. (Bewegung im 
Centrum.)

2. D er Landesausschuß habe diesen Beschluß zur 
Kenntniß der hohen Regierung zu bringen, und sohin 
von ihr die gedachte Anstalt in  seine eigene Verwaltung 
zu übernehmen.

3. D ie  ad Post - N r. 7 dieses Berichtes gestellten 
Anträge a und b haben zu entfallen". (Ueberreicht den
selben.)



D er dritte Punkt behebt sich jedoch durch den Heu- | 
tigen A ntrag des Ausschusses. (D r. C osta: Unterstützungs- 
srage!)

Präsident:
D er H err Landesgerichtsrath Kromer hat einen Ab

änderungsantrag  gestellt: (liest denselben. K r  o m e t :  der 3. 
P unkt entfällt.) Ich  stelle vor Allem die Unterstützungs
frage. Jene  H erren , welche denselben unterstützen, wol
len sich erheben. (D ie  Abg. Kromer und Brolich erheben 
sich. Heiterkeit und R u f :  S e h r  g u t!  im Centrum.) E r 
ist nicht gehörig unterstützt.

Statthalter Freiherr von Bach:
Ich  habe bereits die Ehre gehabt in der letzten 

Sitzung ' die wichtigen Gründe auseinanderzusetzen, au s 
Venen eS der Regierung bei dem vorliegenden polizeilichen 
Zwecke der Zw angsarbeitöanstalt erwünscht sein muß, daß 
die Ernennung des Z w an g sa rb e itsh au s-V erw a lte rs  vor
wiegend und entscheidend in ihren H änden ruht. D ie R e
gierung hat dieses Ernennungsrecht in der A rt einge
schränkt, daß sie sich den Ternavorschlag des Landesaus- 
schusscö gefallen lassen will. Diese Einschränkung des 
Ernennungsrechtes kann aber nur unter der selbstverständ
lichen Voraussetzung Platz greifen, daß ihr in dem T er- 
navorschlage vollkommen geeignete Individuen gegenwär
tig gehalten werden. Ich  habe auch bemerkbar gemacht, 
daß die Regierung nur aus den wichtigsten G ründen sich 
veranlaßt sehen konnte, den A nträgen des Landesaus- 
schnsses in diesem Ternavorschlage entgegenzutreten, daß 
das G ründe sein w erden, welchen sich selbst der Landes- 
ausschuß nicht verschließen können wird.

D ie Regierung muß es-. daher für erwünscht und 
für nothwendig ansehen, daß die R eform , die eben be
züglich deS Ternavorschlages gemacht w ird, vom Landtage 
den entsprechenden Ausdruck erhalte.

Ich  kann daher nicht verbürgen , ob die Regierung 
au f die M o d a litä t, wie sie im Ausschußberichte angedeutet 
ist, bezüglich der Ernennung dcö Z w angsarbcitshans - V er
w alters und eventuell bezüglich der Uebergabe derZ w angö- 
arbeitsanstalt, eingehen könne.

Präsident:
Wünscht Jem and das W o rt?
(D r. S u p p a n  meldet sich zum W orte.)
Abg. D r. S u p p a n  hat das W ort.

Abg. Dr. Suppan:
D ie Bemerkung des Abg. K rom er, daß der 

gegenwärtige Ausschußantrag dem Landtagsbeschlusse vom 
vorigen Ja h re  ganz gleichlautend sei, ist vollkommen rich
tig , und es dürste daher auch allerdings wenig Aussicht 
vorhanden sein, daß im Falle der Annahme dieser A n s
schußanträge die V erw altung des Zw angsarbeitshauses in 
die H ände der Landesvertretung übergehen werde.

Andererseits kann aber nicht verkannt w erden, daß 
jener Zusatz, welcher S e iten s  S r .  Excellenz des H errn  
S ta tth a lte rs  beantragt w urde, für die Laudesvertretung 
etw as Verletzendes in sich trägt, und daß der h. Landtag 
einen derartigen Zusatz, welcher ein M ißtrauen  in seine 
eigene Urtheilsfähigkeit ( R u f :  S e h r  g u t!) und in jene 
seiner O rgane voraussetzt, sich nicht bieten lassen könne, 
und einen derartigen Beschluß kaum fassen dürfte.

E s  ist aber auch weiters nicht zu verkennen, daß 
der Gegenstand, wie die Sache gegenwärtig liegt, in prak
tischer Beziehung von keiner hohen Wichtigkeit sei.

W ir haben jetzt einen V erw alter in  seinen besten 
Jah ren , der vollkommen seinem Platze gewachsen ist, und 
der ihn voraussichtlich noch lange Zeit versehen wird. ES 
ist nicht abzusehen, daß die Zw angsarbeitsanstalten  in 
ihrer jetzigen Verfassung noch lange sich werden halten 
können, eine Modification in dieser Beziehung wird un
ausbleiblich sein.

S e . Excellenz der S ta tth a lte r  hat die Individuen 
gezeichnet, welche in den Z w angsarbeitsanstalten unterge
bracht werden, und es ist ganz richtig , daß sie eigentlich 
nur ein A ufbew ahrungsort für solche Leute sind, welche 
schon alle möglichen S trafhäuser durchgemacht haben, und 
welche von der menschlichen Gesellschaft abgesondert w er
den müssen, um diese vor Schaden zu bewahren. S ie  
sind daher faktisch nichts anderes, a ls  Sicherheitsanstal
ten , und für diesen Zweck wurden sie nicht gegründet, 
für Anstalten zu diesem Zwecke ist die Landesvcrtretung 
und sind die Landesfonde die M itte l beizustellen nicht 
verpflichtet.

D ie Zw angsarbeitshäuser wurden gegründet, um 
arbeitsscheue Leute zur Arbeit zu gewöhnen. I n  dieser 
Richtung nun kann man sie a ls  im Landcszwecke gelegen 
erklären, allein man darf auch nur solche Leute darin un 
terbringen, bei denen im V o raus anzunehmen oder w ahr
scheinlich ist, daß der Zweck bei ihnen erreicht wird. D a s  
ist nur bei Leuten in mehr jugendlichen Altern, allenfalls 
auch noch bei jugendlichen Verbrechern der Fall, aber bei 
einem Menschen, der Verbrechens wegen schon 3 — 4m al 
oder noch öfter bestraft worden ist, der 30  — 40  Ja h re  
oder noch mehr alt ist, ist von einer Besserung durch A r
b eit, von Angewöhnung zur Arbeit nichts mehr zu er
warten ; für solche Leute Anstalten zu gründen, ist das 
Land nicht verpflichtet. W enn man solche Anstalten be
sitzen will, könnte dies einzig und allein durch den S t a a t s 
zweck geboten sein, in so ferne a ls  die allgemeine Sicherheit 
hier in Betracht kommt.

Ich  wollte damit nur gesagt haben, daß ich nicht 
g laub e , daß das gegenwärtige System der Z w angsar
beitsanstalten lange aufrechr verbleiben w ird , und daß, 
wenn die Z w angsarbcitsanstalten nur nach ihrem eigent
lichen Zwecke benützt w erden , alle jene Rücksichten von 
selbst wegfallen, welche die Regierung gegenwärtig gel
tend macht, um sich das Ernennungsrecht des V erw alters 
vorzugsweise vorzubehalten.

Ich  glaube daher, daß der h. Landtag nicht die 
entfernteste G efahr laufen w ürde, wenn er auf das V or- 
schlagSrecht ganz und gar verzichten würde, und ich würde 
daher auch den A ntrag in dieser Richtung stellen, nämlich, 
daß der h. Landtag beschließen wolle: „auf das V o r
schlagsrecht zur Ernennung des jeweiligen V erw alters der 
hiesigen Z w angsarbeitsanstalt werde verzichtet und der 
Landesausschuß beauftragt, diesen Beschluß der h. R egie
rung mit dem mitzutheilen, daß er die Z w angsarbeitsan 
stalt in eigene V erw altung übernehm e?" ( R u f :  U nter
stützungsfrage !)

Präsident:
Ich bitte den A ntrag schriftlich zu überreichen. (A bg. 

D r. S u p p a n  übergibt denselben.)
D er A ntrag des H errn  Abg. S u p p a n , den derselbe 

so eben eingebracht hat, la u te t: (Liest)
„D er hohe Landtag wolle beschließen:
1 ) A uf das Vorschlagsrecht zur Ernennung des 

jeweiligen V erw alters der hiesigen Z w angsarbeitsanstalt 
werde Verzicht geleistet;

2 ) der Landesausschuß wird b eau ftrag t, dieses der
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h. Regierung mitzutheilen, und sohin die Zwangsarbeits
anstalt in seine Verwaltung zu übernehmen".

Ich  ersuche jene Herren, welche diesen Antrag zu 
unterstützen gedenken, sich zu erheben. (Geschieht.) E r 
ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das W ort?

Abg. D r . Tom an:

Ich bitte um das W ort.
W ir  haben durch mehrere Jahre die Frage behan

delt, auf welche A rt es möglich wäre, das Eigenthum 
des Landes, nämlich die Zwangsarbeitsanstalt in die V e r
waltung des Landes zu bekommen, und auf der anderen 
Seite das dem Lande zustehende Recht der Verwaltung 
auch zugleich zu wahren.

D er Landtag hat in mehreren Sessionen, ohne daß 
er ursprünglich die wahre Position der Landesorduung 
eingenommen hätte, an die h. Regierung, welche aus 
Staatszwecken das Verwaltungsrecht fü r sich in  Anspruch 
n im m t, rücksichtlich einer Anstalt Concessionen gemacht, 
welche aus Landesmittel erbaut worden ist, und auch 
aus Landesmittel erhalten wird.

Wenn nun schon der Landtag Concessionen in der 
Richtung gemacht hat, daß die Regierung den Verwalter 
ernennen soll, und daß der Landesausschuß nur einen 
Ternavorschlag der Regierung macht, so würde ich glau
ben, daß die h. Regierung das Vertrauen haben kann, 
daß unter den D re i vorgeschlagenen, der Landesausschuß 
wohl einen tauglichen M ann  fü r die Verwaltersstelle vor
schlagen w ird ; denn die h. Regierung sollte nicht über
sehen , daß wohl auch das Land seinerseits seine eigenen 
Interessen bei der Ernennung des Verwalters zu wahren 
im Stande sein w ird , in  welcher Beziehung hier schon 
hinlängliches vorgebracht worden ist.

D ie  Sache steht so.
Es ist ein landeseigenthümliches In s t itu t, cs ist 

der Zweck desselben zum Theile ein Reichszweck, so daß 
man in  der zweiten Richtung der Regierung mehr Con
cessionen machen konnte, als bei andern Wohlthätigkeits
anstalten, wo eine solche Rücksicht nicht obwaltet. Daß 
aber die hohe Regierung a u s s c h l i e ß l i c h  fü r sich allein das 
Ernennungsrecht verlangt, daß sie nicht auf den Tcrna- 
vorschlag eingeht, das bringt uns angesichts der Landes
ordnung und des Rechtes der Verwaltung der landes- 
eigcnthümlichcn Güter in eine Lage, in welcher man sich 
schwer entscheiden kann. Wenn w ir  uns zum Antrage 
des Herrn D r. Snppan bekennen möchten, so würden 
w ir  aus Opportunität das Recht opfern und lediglich 
der Gewalt weichen. Ich  kann mich daher zu demselben 
nicht entschließen, denn ich sehe darin keine Consequenz.

Ich kann keine weiteren Concessionen vertheidigen, 
als jene, daß dem Landesausschusse wenigstens das V o r
schlagsrecht verbleibe, und ich glaube, daß die h. Regie
rung das Vertrauen haben kann, wie andererseits auch 
w ir Vertrauen dadurch zeigen, daß w ir  uns zu dem Terna- 
vorschlage bequemen. M a n  kann doch dem Landtage 
nicht zumuthen, sei» Recht gänzlich hinzugeben. (D obro !) 
Es ist aber auch wünschenswerth, daß dieser Antrag vom 
Standpunkte des menschlichen Rechtes und des S tra f
rechtes genommen werden möchte. I n  diesem Hause ist 
diesfalls schon oft besprochen worden, daß in Oesterreich 
keine bestimmte Norm bestehe, wer verurtheilt w ird , in  
diese ZangsarbkitSanstalt hinein gesteckt zu werden. Es 
kann irgend einem Menschen geschehen, daß er durch den 
Mißbrauch eines solchen unbestimmten Gesetzes eines T a 

ges in die Zwangsarbeitsanstalt gesteckt werden kann. 
D as französische Sicherheitsgesctz, welches in der ganzen 
W elt verurtheilt w ird, eristirt; aber man kennt dasselbe 
wenigstens; rücksichllich der Zwangsarbeitsanstalt aber gibt 
cs kein Gesetz.

Darum wäre es wünschenswerth, daß die h. Re
gierung einmal die Rechtsfrage lösen möchte, in welcher 
Beziehung sich dann auch die weiteren Fragen leichter 
lösen lassen werden, in wie fern das Land ein bestimmtes 
positives Recht auf eine solche Zwangsarbeitsanstalt hat, 
und in wie weit es der Regierung zusteht. W ie gegen
wärtig die Sache steht, kann von Seite des Landtages 
keine weitere Concession gemacht werden. (D r. Costa: 
D o b ro !)

Präsident:

Wünscht noch Jemand das W o r t ? (Nach einer 
Pause.) Wenn nicht, so hat der H err Berichterstatter 
das letzte W ort.

Berichterstatter Svetec:

W as den Antrag des Herrn D r. Suppan betrifft, 
so halte ich allerdings dafür, daß derselbe der Würde des 
h. Hauses entsprechender wär e , als wenn man den von 
der h. Regierung beantragten Zusatz annehmen würde. 
Trotzdem kann ich mich dem Antrage des D r . Suppan 
aus dem Grunde nicht anschließen, weil er m ir weiter zu 
gehen scheint, als die Forderung der Regierung selbst, 
und weil er wirklich dahin führen w ürde, die Landesver
tretung in  Betreff ihres, ih r nach der Landesordnung zu
stehenden Rechtes ganz zu erpossessioniren. Aus diesem 
Grunde halte ich den Antrag des Ausschusses vollständig 
aufrecht.

Präsident:

Ich  bringe nunmehr den von dem Antrage des A us
schusses diffcrirenden Antrag des D r. Suppan zur Abstim
mung. Ich werde denselben nochmals verlesen. (Liest 
denselben.)

Ich  bitte jene H erren, welche m it dem Punkte 1 
einverstanden sind, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) 
E r ist gefallen. S om it entfällt auch der zweite Punkt 
dieses Antrages.

Ich  bringe nun den Antrag des Ausschusses zur 
Abstimmung, welcher dahin lautet: (Liest denselben) und 
bitte jene Herren, welche m it demselben einverstanden sind, 
sich zu erheben. (Geschieht.) E r ist angenommen.

Es sind somit alle Anträge des betreffenden A us
schusses erlediget.

Ich  werde m ir nun den Antrag erlauben, in dritter 
Lesung über das G a n z e  abzustimmen, und ersuche jene 
Herren, welche m it den Anträgen in ihrer Gesammtheit 
einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) S ie  sind 
angenommen.

Es kommt nun der Bericht des Finanzausschusses 
über ein Gesuch der durch Feuer verunglückten Gemein
de Schweinberg um eine Unterstützung, und ich ersuche den 
Herrn Berichterstatter den V ortrag zu beginnen.

Berichterstatter Kromer: (liest)

„ H o h e r  L a n d t a g !
I n  der 17ten Sitzung ist dem Finanzausschüsse der 

Dringlichkeitsantrag der Herren Abgeordneten Kapelle 
und Genossen auf schleunige Unterstützung der durch eine



Bericht des Finanzausschusses betreffend das Unterstüyungsgesuch der Gemeinde Schwcinberg. — Detto betreffend die Vergütung der Extra- A 4  t;
Ordinationen im hiesigen Z iv i l-Spita le.

Feuersbrunst und im Folge Hagelschlages gänzlich ver
armten Insassen der Ortschaft Schweinberg zur Vorbe- 
rathung zugewiesen worden.

Diesen Antrag m otivirt nachfolgender Sachverhalt:
Am 23. A p ril 1865 ist in bent 54 Hans - Nren. zäh

lenden Psarrdorfe Schweinberg des Bezirkes öerncmbl 
ein Feuer ausgebrochen, welches 36 Wohngebäude sammt 
zugehörigen Wirthschaftsgebäuden, dann denPfarrhof und 
den K irchthurm ,. nebst dem größten Theile der den Verun
glückten gehörigen Kleidung, Fahrnisse und Einrichtungs
stücke in Asche legte. —  Zudem hatte diese Pfarrgemeinde 
vorigen Jahres in Folge eingetretenen Hagelschlages eine 
sehr spärliche Ernte, und gerieth durch diese Unglücks
fälle in eine so drückende Arm uth, daß von den 36 Ab
brändlern bisher nur zehn ihre Wohngebäude nothdürftig 
bedachen konnten; während die Mehreren noch derzeit un
ter den m it Flechtwerk und Farrenkraut bedeckten Brand
ruinen vegetiren müssen. —  Nachdem ihnen jedoch diese 
ärmlichen Lagerzeltc gegen die Einflüsse des derzeitigen 
W inters keinen Schutz bieten, so ist unter den Kindern 
bereits eine allgemeine Maseru-Epidemie ausgebrochen, 
und ob der großen Ueberfüllung der einzelnen Hütten ist 
auch die Entwickelung anderer Krankheiten m it Grund zu 
besorgen.

Diese große Bedrängniß der Insassen von Schwein
berg liegt nicht nur aus der Schilderung des dortigen 
P farrers Herrn S im on Sadnig vor, sondern ist im öer- 
nembler Bezirke allgemein und einzelnen Herren Abge
ordneten auch aus eigener Wahrnehmung bekannt.

D ie  Gemeinde Schweinberg ist an einem sehr 
sterilen und steinigen Bergrücken gelegen, und deren Be
wohner gewinnen aus dem wenigen Ackerboden auch in 
den fruchtbarsten Jahren keine zur Deckung des Hausbe
darfes zureichende Fechsung, daher sie den Mehrbedarf 
ihrer Subsistenz, so wie auch die M itte l zur Deckung der 
l. f. Steuern im Haustrhandel erwerben müssen. S ie  
haben sohin gar keine Hoffnung, in  gesegneten Jahren 
einen Theil ihrer Ernte zu verwerthen, dadurch sich wie
der aufhelfen, und ihre Wohnungen aus eigenen M itte ln  
aufbauen zu können; dies um so weniger, nachdem sie in 
den von der Herrschaft Pölland bei der Serv itu ten-R egu
lirung ihnen abgetretenen Waldungen derzeit auch gar 
kein Bauholz besitzen.

D er Finanzausschuß hält es daher nicht nur als 
eine Anforderung der H um anitä t, er hält es als eine 
Pflicht der Landesvertretung, dieser trostlosen Lage einer 
ohne eigenes Verschulden gänzlich verarmten Gemeinde 
thunlichst abzuhelfen, sie durch eine mäßige Beisteuer zum 
vollen Aufgebote der eigenen K ra ft zu ermuthigen, und 
so diese Gemeinde dem Staate und dem Lande auch fort
hin eontributionsfähig zu erhalten.

Demnach stellt der Finanzausschuß den A ntrag :
D er hohe Landtag wolle beschließen:
a. dem P farrorte Schweinberg werde ob der im 

Jahre 1865 durch Feuer und Hagelschlag, erlittenen U n
glücksfälle eine Subvention von 200 fl. £>. W . aus dem 
Landesfonde bewilliget, und

b. das bezügliche von dem dortigen P fa rre r Herrn 
S im on Sadnik eingebrachte Gesuch werde der hohen Lan
desregierung m it der Befürwortung auf thunlichst weitere 
Berücksichtigung abgetreten".

Präsident:
Wünscht Jemand über die so eben vernommenen 

Anträge das W ort?  (Nach einer Pause.)

Wenn Niemand das W o rt ergreift, so bringe ich 
diese Anträge zur Abstimmung und zwar zuerst Punkt a 
(Liest denselben.)

Jene Herren, welche damit einverstanden sind, wollen 
sich erbeben. (Geschieht.) E r ist angenommen.

Punkt b lautet: (Liest denselben.) Ich  ersuche jene 
Herren, welche m it demselben einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht.) E r ist angenommen.

Es kommt nunmehr der Bericht des Finanzausschus
ses in  Betreff der Vergütung der E rtra-O rdinationen im 
hiesigen Spita le an den Convent der Schwestern der 
christlichen Liebe. D er H err Berichterstatter w ird die 
Güte haben, den diesbezüglichen Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter Kromer: (liest:)

„ H  o h e r  L a n d t a g !
D ie  Ordensschwestern der christlichen Liebe, welche 

auf Grund des Vertrages vom 26. October, ra tif. 1. 
December 1855 in den hiesigen Landcswohlthätigkeits- 
Anstalten die Krankenpflege besorgen, haben fü r die in der 
Gebär- und Findelanstalt jenen M ü tte rn , welche nebst 
dem eigenen Kinde auch ein fremdes Kind zu stillen haben, 
als Zubesscrung ordinirten Speisen und Getränke —  eine 
Vergütung wiederholt angesprochen und insbesondere fü r 
die Zeit vom 1. September 1860 bis Ende November 
1863 ihren diesbezüglichen Anspruch zusammen mit 1138 fl. 
93 y2 kr. beziffert. —

Unser verehrter Landesausschuß war der Anschauung, 
daß der Orden zur Verabreichung von derlei E r t r a -O r 
dinationen ohne besonderes Entgelt vertragsmäßig nicht 
verpflichtet sei; und hat daher fü r die Zeit vom 31. Jän
ner 1862 bis Ende November 1863 dem Orden einen 
Pauschalbetrag von 500 fl. gegen Verzichtleistung auf jeden 
Mehranspruch pro praeterito  —  ans dem Findelfonde 
ausbezahlt, vom 1. December 1863 angefangen aber ein 
weiteres Entgelt fü r diese E rtra  - Ordinationen nur gegen 
documcntirte Rechnungslegung und deren buchhalterische 
Adjnstirung zugesichert.

A u f Gund dieses m it den Ordensschwestern getrof
fenen Uebereinkommens hat der Landesausschuß beantragt, 
der hohe Landtag wolle beschließen:

D ie an den Orden der Schwestern der christlichen 
Liebe fü r die außerordentlichen E rtra-O rd inationen in 
der Gebär- resp. Findelanstalt fü r die Zeit vom 31. Jän 
ner 1862 bis Ende November 1863, erfolgte Auszahlung 
eines Pauschalbetrages von 500 fl. Ö. W . werde geneh
miget, und der Landesausschuß ermächtiget, vom 1. D e
cember 1863 angefangen die weiteren vorschriftmäßig aus
gewiesenen und richtig gestellten Beträge fü r derlei E rtra - 
Ordinationen aus dem Gebär- resp. Findelfonde zu er
folgen.

Diese Anträge wurden in der 13. Sitzung des h. 
Hauses dem Finanzausschüsse zur Vorberathung zugewie
sen, welcher zu einer sichern Begutachtung der von unse
rem Landesausschusse getroffenen Verfügungen —  den m it 
den Ordensschwestern geschlossenen Vertrag ddo. 26. Oc
tober ra tif. 1. December 1855 als die zunächst maßge
bende Grundlage ansehen zu müssen erachtete.

A lle in nach eingehender und reiflicher P rü fung die
ses Vertrages konnte der Finanzausschuß der Anschauung 
nicht beipflichten, daß dem Orden fü r die Verabreichung 
obgedachter E rtra  - Ordinationen irgend ein besonderes 
Entgelt gebühre. —  Denn der fragliche Vertrag enthält 
hierüber folgende Bestimmungen:



a. nach §. 7 hat der O rden die Verköstigung, die 
W artung  und Pflege der K ranken, überhaupt alle die 
Regie betreffenden A uslagen zu bestreiten;

b . nach §. 8  hat er den Kranken die Verpflegung 
nach den bisherigen Directiven, und n a c h  d en  s p e z i e l 
l e n  A n w e i s u n g e n  d e r  o r d i n i r e n d e n  A e r z t e  zu 
verabreichen;

c. zu Folge §. 10 ist die Landesregierung —  nun 
der Landesausschuß jederzeit berechtiget, darauf zu sehen 
und zu bestehen, daß die Krankenpflege und die Regie 
i h r e r  B e s t i m m u n g  g e m ä ß  und klaglos besorgt 
werde;

ü . im §. 11 übernahm der O rden auch die spe
zielle Verpflichtung, die im Gebärhause gebornen, oder 
in dasselbe normalm äßig aufgenommenen Kinder bis zur 
Unterbringung bei den Pflegeältern im Gebärhause zu  
e r h a l t e n ;  und

e. im §. 14 wurde ihm für die Krankenpflege und 
fü r die sonstige Regie eine Pauschal - Verpflegsgebühr per 
T a g  und Kopf, und zwar in der Kranken- und I r re n a n 
stalt mit 28  kr., in der G ebäranstalt mit 29 kr. C. M . 
per T ag  und Kopf gegen dem zugesichert, daß er über 
diese VerpflegSgebühr au f eine wie immer geartete V er
gütung oder Zubuße keinen Anspruch habe.

W eitere Anhaltspunkte zur Beurtheilung obiger F ra 
ge sind im V ertrage nicht geboten.

Nachdem nun der O rden zu Folge §. 11 dieses 
V ertrages die im Gebärhause gebornen oder in dasselbe 
normalm äßig aufgenommenen Kinder bis zur U nterbrin
gung bei den Pflegeältern selbst zu erhalten h a t, so ist 
er schon nach dem W ortlau te obigen §, für den U nterhalt 
dieser Kinder ein wie immer geartetes E ntgelt anzuspre
chen nicht berechtiget.

Hievon abgesehen, hat der O rden nach §. 8  des 
V ertrages allen Kranken und Wöchnerinen die Verpfle
gung nach den speziellen Anweisungen der ordinirenden 
Aerzte zu verabfolgen, sohin jedem P atienten  stets jene V er
pflegung und in jener Q u a n titä t zu verabreichen, welche 
der ordinirende Arzt jedem Einzelnen speziell anzuweisen 
findet; —  und nur für eine derartige den ärztlichen A n
weisungen entsprechende Verpflegung wurde dem O rden 
lau t §. 14 eine Pauschal - Verpflegsgebühr in der K ran 
ken - und Irren an s ta lt mit 28  kr.; in der G ebäranstalt 
mit 29 kr. per T ag  und Kopf —  und zwar gegen dem 
zugesichert, daß er über diese G ebühr au f eine wie immer 
geartete V ergütung oder Zubuße keinen Anspruch ha
be. —  Durch diese Pauschalirung soll nämlich die N oth
wendigkeit jeder speziellen Verrechnung der einzelnen P o r 
tionen und ihrer Preisdifferenz beseitiget, zugleich auch 
der M ehraufw and für den einen — gegen den M inder
aufwand für den anderen Kranken nach einem billigen 
Durchschnitte ausgeglichen werden. — D em  O rden  ge
genüber bestehen sohin nach dem W ortlau te des V ertra 
ges gar keine E r t r a -  O rdinationen, sondern die jedem P a 
tienten ordinirte Verpflegung zählt immer nur a ls  eine 
einfache P o rtio n ; daher außer dem pauschalirten Entgelte 
noch eine besondere V ergütung hiesür nicht angesprochen 
werden kann.

Nachdem jedoch unser Landesausschnß in der Besorgniß, 
daß durch die Verweigerung jeden Entgeltes die P flege 
verw aister Findlinge empfindlich gefährdet werden könnte, 
die angeblichen E rtra -O rd in a tio n en  für die Zeit bis zum 
letzten November 1863 den Ordensschwestern bereits begli
chen, und deren weitere Berichtigung gegen documentirte 
Rechnungslegung auch für die Folge zugesichert h a t ,  so

findet sich der Finanzausschuß zu dem A ntrage bemüssiget, 
der hohe Landtag wolle beschließen:

a. D ie von dem Landesausschusse an den O rden 
der Schwestern der christlichen Liebe für die E r t r a - O r d i 
nationen an der G eb är- und Findelanstalt für die Zeit 
vom 31. J ä n n e r  1862  bis Ende November 1863 au s  
dem G e b är- und rücksichtlich Findelfonde erfolgte A uszah
lung eines Pauschalbetrages pr. 500 fl. Oest. W . wird 
nur unter der Bedingung genehmiget, daß der gedachte 
O rden  aus dieser Genehmigung keinerlei P räjud iz , Aner
kennung oder sonstige Rechte abzuleiten berechtiget sei;

b. der Laudesausschuß wird nur unter gleicher 
Bedingung ermächtiget, für die genannten E r tra -O rd in a 
tionen auch die weiteren, in  der Zeit vom 1. December 
1863 bis zum letzten December 1865 anerlaufenen A u s
lagen gegen documentirte Rechnung und deren vorläufige 
Adjustirung au s  dem G e b är- und rücksichtlich Findelfonde 
zu berichtigen;

c. von diesen Beschlüssen ist der O rden der Schw e
stern der christlichen Liebe mit dem Beisatze zu verständi
gen, daß er vom 1. Jä n n e r  1866 angefangen für derlei, 
die Verpflegung betreffende E rtra -O rd in a tio n en  aus den 
Landesfonden keinerlei Entgelt zu gewärtigen habe".

Präsident:
Ich  eröffne die allgemeine D ebatte über diese A n

träge.
Wünscht Jem and der H erren das W o rt?  (Nach 

einer P ause.) W enn Niemand in der allgemeinen D ebatte 
das W ort ergreift, gehen w ir zur Spezialdebatte über 
diese A nträge über. D er erste A ntrag lau tet: (Liest den
selben.) Wünscht Jem and über den P unkt a  das W o r t? 
(Nach einer Pause.)

Nachdem Niemand das W ort ergreift, bringe ich 
den P unkt a  zur Abstimmung und ersuche jene H e rre n , 
welche m it demselben einverstanden sind, sich zu erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

P unkt b lau ter: (Liest denselben.)
Wünscht Jem and über diesen P unk t das W o rt?

Abg. Dr. Bleiwcis:
Ich  bitte um das W ort.
Ich  g laube, daß m an einen Unterschied zwischen den 

E rtra -O rd in a tio n en  für K r a n k e  und für  W ö c h n e r i 
n e n  im Findelhause machen soll. D er Landesausschuß 
ist immer consequent den Anforderungen der barmherzigen 
Schwestern entgegengetreten, wenn sie die V ergütung der 
E rtra-O rdinationen  für K r a n k e ,  das ist für die ans der me
dizinischen oder chirurgischen Abtheilung, beansprucht haben, 
denn das ist ausdrücklich gegen den V ertrag . Allein ganz 
anders verhält sich die Sache im F i n d e l  h a u s e ,  und 
da glaubte der Landesausschuß nicht nach dem §. 11 des 
V ertrages vorgehen zu sollen, der doch nicht so klar ist, 
wie der H err Berichterstatter behauptet, um nicht noch 
eine andere D eutung zuzulassen. E s  heißt wohl im §. 11, 
daß der O rden verpflichtet ist, für die im G ebärhause 
geborenen oder in dem Findelhause normalm äßig aufge
nommenen K i n d e r  bis zur Unterbringung derselben bei 
Pflegeältern int Gebärhause zu e r h a l t e n .  Dieser P a r a 
graph sagt n u r , daß der O rden verpflichtet ist, die K in
der, die im Findelhause sind, zu erhalten.

N u n , meine H erren , die Erhaltungsw eise ist aber 
eine d o p p e l t e :  es ist die E rhaltung mittelst der n a tü r
lichsten N ahrung, die ein neugebornes Kind genießen kann, 
und das ist, mit der M utterm ilch, —  oder es ist die



Erhaltung mit der sogenannten Wasserkost, das ist wenn 
dem Kinde irgend eine andere M ilch  z. B . Kuhmilch ge
reicht w ird. N un , meine Herren, es ist bekannt, baß die 
Findelhäuser Sterbehäuser sind; und schon von diesem 
Gesichtspunkte aus würde ich wünschen, daß die Findel
häuser überhaupt aufgehoben werden würden. Wenn nun den 
Kindern eine andere M ilch  als die Muttermilch gereicht 
w ird , und wenn man bedenkt, daß für die Kinder in 
den Findelhäusern ohnehin nicht so gesorgt w ird , wie ge
sorgt werden soll, so ist es ja  ganz natürlich, daß die 
meisten derselben zu Grunde gehen: die Sterbcbücher be
zeugen uns dieses. Wenn w ir den Orden verhallen, er 
soll den Kindern ein halbes oder vielleicht ganzes Seidel 
Kuhmilch geben, so wird derselbe gewiß dem nicht wider
streben, und er w ird diese Kosten, die m it ein P aar 
Kreuzern bezahlt sein werden, gerne ohne weiteren A n 
spruch geben. A lle in der Landesausschuß glaubte sich auf 
einen andern Standpunkt stellen zu sollen, und das ist 
der, daß er aus Humanitätsrückstchten die M ü tte r nicht 
aus den Gebär- oder Findelhause hinaustreibt, wenn die 
Ze it der 3 Monate vorüber ist. Diejenigen nämlich, 
welche im Gebärhause ein Kind geboren haben, können 
nach 3 Monaten dasselbe verlassen. Nun bleibt das Kind 
ohne M u tte r zurück; dieses Kind muß also an die unna
türliche Nahrung angewiesen werden, Die natürlich gratis 
gegeben werden kann, oder aber an die natürliche Nah
rung, d. i. an die M ilch einer anderen, hier befindlichen 
M u tte r; im solchen Falle lassen sich andere M ü tte r als 
Ammen im Findelhause verwenden. Eine solche Amme 
aber, meine Herren, braucht, damit sie außer ihrem 
Kinde noch ein zweites und zuweilen in  außerordentlichen 
Fällen noch ein drittes stillen kann, eine ausgiebigere 
Nahrung und diese besteht darin, daß sie zu ihrer T a 
gesportion noch als E rtra - Ordination an M ilch , M ilch 
speisen und B ie r erhält.

W eiters tr if ft es sich auch häuf i g, daß die M ü tte r 
der Kinder sterben, entweder bald nach der Geburt oder 
in  einer späteren Zeit. H ie r benöthiget wieder das Kind 
eine andere M utte r. Wäre die wahre M u tte r am Leben 
geblieben, so wäre sie mindestens 3 Monate im Findel
hause geblieben, und der Landesfond hätte natürlich für 
diese Zeit d ie  v o l l e  V e r p f l e  g s g e  b ü h r  entrichten 
müssen. Jetzt ist sie gestorben, und es muß eine andere 
M u tte r Ammendienste fü r dieses Kind leisten. Ich frage 
n u n : ist es g e r e c h t ,  jetzt dem Orden diese Last aufzu
bürden? D er Orden ist verpflichtet, das K ind zu e r 
n ä h r e n .  Ja , aber nur auf demjenigen Wege, den ich 
ftüher gezeigt habe, der der unnatürliche ist, der die in 
Findelhäusern ohnehin permanente M o rta litä t noch zu ei
ner größer» macht.

Diese Rücksichten haben den Landesausschuß be
stimmt, baß er Ertraordinationen im Findelhause, die 
wirklich Ertraordinationen sind, bis zu dem angegebenen 
Termine bereits vergütete, und daß er die Bereitw illigkeit 
gezeigt hat, in solchen Fällen, wenn die Ertraordinationen 
genau nachgewiesen sind, auch fü r die Zukunft hin zu 
genehmigen.

D as habe ich zur Vertheidigung des Vorgehens 
des Landesausschusses bemerken wollen, und es würde nur 
ein Act des Rechtes und der B illigke it sein, wenn der hohe 
Landtag in diese humanen Intentionen des Landesaus
schusses eingehen, für dergleichen Ertraordinationen eine 
separate Vergütung aussprechen und dieselbe aus dem 
Gebär- oder Findelhausfonde nicht nur bis 1865 geneh
migen würde, sondern auch fü r die Zukunft, wie es der 
Landesausschuß in seiner Vorlage beantragt hat.

X X IV . Sitzung.

Präsident:
Wünscht noch Jemand das W ort?

Berichterstatter Kromer:
Es ist dem verehrten Landesausschusse pro praete- 

r ito  durchaus kein V o rw u rf gemacht worden. D er F i
nanzausschuß selbst hat die humane Rücksicht anerkannt, 
durch die sich der Landesausschuß leiten ließ, fü r die V er
gangenheit eine theilweise Zahlung zu bewilligen. A lle in  
für die Zukunft fand der Finanzausschuß die Nothwen
digkeit einer Zahlung im Vertrage nicht begründet. Denn 
vorerst darf fü r die Verpflegung der Kinder von den O r 
densschwestern in  keinerlei Richtung etwas aufgerechnet 
werden. Es ist auch bisher fü r diese Verpflegung von 
ihnen eine Aufrechnung nie geschehen. W as jedoch die 
Kranken oder die Wöchnerinen anbelangt, so ist nur die 
Ordination des Arztes maßgebend. So viel vom Arzte 
jedem einzelnen Kranken, jeder einzelnen Wöchnerin ordi- 
n irt w ird , eben so viel muß auch unweigerlich verab
reicht werden. Es ist daher durchaus nicht zu besorgen, 
daß fü r den F a l l , wenn w ir  fü r Ertraordinationen die 
besondere Zahlung verweigern, die Kinder in irgend einer 
Rücksicht schlechter behandelt werden; es muß den P fle 
gemüttern immer so viel verabreicht werben, als die 
Aerzte ordiniren. Zu dem glaube ich, daß sich die O r
densschwestern wenigstens gegenwärtig über die Zahlung, 
die ihnen fü r die Verpflegung der Kranken und Wöch
nerinen zu Theil wird, durchaus nicht beschweren können; 
denn die Preise sämmtlicher Victualien sind gegenwärtig 
derartig niedrig, daß der Orden aus der Krankenpflege 
einen ganz erklecklichen Nutzen zieht. Zum Beweise dessen 
kann ich anführen, daß w ir  bereits mehrere Anbote be
kommen haben, den einen, nach welchem sich Gregoriö zu 
der gleichen Verköstung m it 5 % billiger erklärt, den an
dern Anbot von demselben und vom Z a lle r, in welchem 
sie erklären, daß sie fü r die wirklich verabreichte Verpfle
gung m it der Zahlung nach dem Marktpreise, und zwar 
m it 10 bis 12 %  Nachlaß sich zufrieden stellen. Es ist 
uns auch vom Grazer Landesausschusse die M ittheilung 
zu Theil geworden, daß bei einer derlei Verpflegung der 
Kranken und Wöchnerinen die Regie bei jedem einzelnen 
Patienten um 20 bis 30 kr. billiger zu stehen kommt, 
als bei einer Pauschalabfindung, welche w ir gegenwärtig 
einhalten.

Ich  glaube daher, baß w ir unter solchen V erhä lt
nissen Zahlungen nicht unnöthig leisten sollen, zu welchen 
w ir nicht strenge verbunden sind.

Präsident:
Ich  bringe nunmehr Punkt b zur Abstimmung. 

Jene Herren, welche m it diesem Punkte einverstanden sind, 
wollen sich erheben. (Geschieht.) E r ist angenommen.

Punkt c endlich lautet: (Liest denselben.) Wünscht 
Jemand das W ort über Punkt c ?

(Abg. D r. B le iweis meldet sich zum W ort.)
Abg. D r. B leiweis hat das W ort.

Abg. D r. Bleiweis:
Ich  erlaube m ir den Antrag des Landesausschusses 

in  dieser Beziehung aufrecht zu erhalten, welcher lautet:
„D e r Landesausschuß wird ermächtigt, vom 1. De

cember 1863 angefangen die weiteren vorschriftsmäßig 
ausgewiesenen und richtig gestellten Beträge von derlei 
Ertraordinationen aus dem Gebär- und Findelfonde zu 
erfolgen".
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.................... . ... .  Spitale. — Bericht d. F. A.
auf Zubess. d. Gehalte d. Primarien im Civil -Spitale.

Präsident:
Nachdem der P unkt b bereits angenommen ist, muß 

der A ntrag  des Landesausschnsseö auch modificirt werden, 
und es kann nur he ißen : vom 1. J ä n n e r  1866. (Abg. 
D r . B lc iw eis: vom 1. J ä n n e r  1 8 6 6 !)

I s t  dies ein selbstständiger A ntrag  von Ihn en , H err 
D r . B leiw eis?

Abg. Dr. Bleiweis:
J a ,  im Einklänge oder im S in n e  des an das h. 

H a u s  gestellten A ntrages bed' Landesausschusses.

Präsident:
Ich  muß die Nnterstützungsfrage stellen. Jene  H er

ren, welche den A ntrag  unterstützen, belieben sich zu erhe
ben. (Geschieht.) E r  ist unterstützt.

Wünscht Jem and das W o rt?

Berichterstatter Kromer:
Ich  würde diesem A ntrage beitreten, wenn ich ihn 

im V ertrage begründet fände; allein nach dem klaren 
W ortlau te des V ertrages haben die Ordensschwestern für 
derlei E rtraord inationen , die ihnen gegenüber gar nicht 
bestehen, keine V ergütung anzusprechen; und so sehe ich 
nicht e in , wie man diesen A ntrag  unterstützen könnte. 
(Heiterkeit im Centrum.) Mich wundert es um so mehr, 
daß H err D r. B lciw eis, der doch im Finanzausschüsse ge
sessen “is t , und mit den A nträgen des Finanzausschusses 
sich einverstanden erklärt h a t , gegenwärtig auf einmal 
demselben entgegentritt. (Heiterkeit im Centrum.)

Abg. Dr. Bleiweis:
Ich  bitte um das W ort. Ich  muß doch bemerken, 

daß ich eben diese Position im Finanzausschüsse auch ver
theidigt habe, damit aber nicht dnrchgedrungen bin. Ich  
g laube, das gibt mir noch immer das Recht, meine 
S tim m e in demselben S in n e  im Landtage zu erheben. 
(D obro !)

Berichterstatter Kromer:
D a ra u f  habe ich zu bemerken, daß H err D r. B le i

w eis anfänglich, wie natürlich, die A nträge des Landes- 
ausschnsses verfochten h a t, nachdem er jedoch sah, daß 
diese nicht zur G eltung kommen können, hat er sich dem 
Beschlusse accommodirt, daß die Zahlung bis Schluß 
des J a h r e s  1865 geleistet werde.

Präsident:
D ie D ebatte ist geschlossen. Ich  bringe a d  c den 

A ntrag  des Abg. D r . B leiw eis zur Abstimmung, der vom 
Ansschußantrage differirt und dahin lau te t, daß der Lan
desausschuß ermächtiget werde, die vom 1. J ä n n e r  1866 
weiters vorschriftsmäßig ausgewiesenen und richtig gestell
ten Beträge für derlei E r tra  - O rdinationen au s  dem G e
b är-, respective Findelfonde zu erfolgen seien.

Diejenigen H erre n , welche mit diesem A ntrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  
ist gefallen.

Ich  bringe nunmehr den A ntrag  des F inanzaus
schusses zur Abstimmung, der dahin lau te t: (Liest den
selben.)

Jen e  H erren , die m it diesem A ntrage einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) E r  ist ange

nommen. (Abg. D r . Costa: E s  ist die M ino ritä t.)
N e in , es ist die M a jo r i tä t , er ist angenomnien. (H ei
terkeit.)

Ich  bringe nunmehr die A nträge gleich in dritter Le
sung zur Abstimmung. Diejenigen H erren, welche mit diesen 
A nträgen in  ihrer Gesammtheit einverstanden sind, wollen 
sich erheben. (Geschieht.) S ie  sind angenommen.

E s  kommt nun der ■ Bericht des Finanzausschusses 
über eine P etition  des Unterstützungsvereines für mittel
lose S tudirende der philosophischen Facultä t in W ien.

Ich  ersuche, H err Berichterstatter, den V ortrag  zu 
beginnen.

Berichterstatter Dr. Bleiwcis: (liest) 
„ H o h e r  L a n d t a g !

D er Ausschuß des Unterstützungsvereines für m it
tellose und würdige S tudirende der philosophischen -Facul
tä t an der W iener Hochschule hat eine, vom Dečane 
des philosophischen Professoren-C ollegium s 9iittcr ». M ik
lošič vidirte P e titon  dem Landtage des In h a lte s  über
geben, daß demselben in Berücksichtigung seines humanen 
Zweckes ein B eitrag  aus dem krainischen Landesfoude zu
gewendet werden möchte.

S o  sehr der Finanzausschuß den wohlthätigen 
Zweck des gedachten V ereines zu würdigen weiß, so fin
det er sich doch in Anbetracht des bekanntlich schwach do- 
tirten , aber vielseitig und für heimische Nothstände in 
Anspruch genommenen Landesfondes, und in Berücksichti
gung der Thatsache, daß die Z ah l der an der philosophi
schen Facultä t in W ien studirenden krainischen Jugend  
eine, äußerst geringe ist, welche übrigens noch häufig va
terländische S tipendien  genießt, zu dem A ntrage veran
laß t:

D er hohe Landtag wolle beschließen:
D em  Ansuchen des Unterstützungsvereines kann aus 

den beregten Gründen keine Folge gegeben werden".
(Nach der Verlesung.)
Wünscht Jem and das W ort über den so eben ver

nommenen A n trag?  (Nach einer Pause.) W enn Niemand 
das W ort ergreift, bringe ich denselben zur Abstimmung. 
Diejenigen H erren , welche mit demselben einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist ange
nommen.

E s  kommt nunmehr der A ntrag  des L an desaus
schusses auf Zubesserung der Gehalre der P rim arien  im 
Civilspitale.

Berichterstatter Dr. Blciweis: (liest) 
„ H o h e r  L a n d t a g !

Schon im Ja h re  1860 wurde von der k. k. Lan
desregierung au s  Anlaß der durch den Tod des Profes
sors und P rim ararz tes D r . N athan  erledigten P rim a r-  
Chirurgenstelle im hiesigen Civilspitale beim hohen k. k. 
S taatsm in isterium  die G ehaltserhöhung für diesen Posten 
in Anregung gebracht; —  wegen der dam als schon in 
nächster Aussicht gestandenen Activirung der Landesvertre
tung hat jedoch das k. k. S taatsm in isterium  auf die S y -  
stemisirung des erhöhten G ehaltes für den gedachten 
Dienstposten nicht einzugehen befunden. W enn auch ge
genwärtig eine definitive Regelung der G ehalte der S p i 
talsärzte deshalb noch nicht stattfinden kann, indem einer-



Debatte über den Antrag des Landcsausschusscs, betreffend Gewährung einer Remuneration an die Prlmarärjkc der LandcS-
rool)ltf)dtigfcitčaii stalten. — Schluff

setts durch bett in nicht weiter Ferne stehenden B a n  einer 
neuen Jrrenheilanstalt, welche höchst wahrscheinlich einen 
eigenen P rim ararz t erfordern wird, die gegenwärtige V er
einigung der medizinischen Abtheilung mit der Irren ansta lt 
en tfa llen , andererseits aber auch die gegenwärtig mit der 
chirurgischen Abtheilung vereinigte Abtheilung für S y p h i
litische und Hantkranke in Hinkunft einen eigenen Arzt 
nothwendig machen dürfte, so erscheinen die gegenwärtigen 
G ehalte der drei S p ita lsp rim arien , von welchen der P r i 
m ararzt der chirurgischen und syphilitischen Abtheilung, so 
wie der P rim ararz t der medizinischen Abtheilung und des 
Irrenhauses einen Jah resgehalt von je 500  fl. ö. W ., der 
P rim ararz t der G ebär- und Findelanstalt aber den von 
105 fl. an s  dem Fonde der Landeswohlthätigkeitsanstalten 
bezieht, den gegenwärtigen Dienstleistungen derselben um 
so weniger entsprechend, a ls durch den vor zwei Ja h ren  
ausgeführten Um- und Neubau ein größerer B elayranm  
gew onnen, dadurch aber auch die S p ita lsä rz te  in ihrem 
Berufe mehr in Anspruch genommen werden; —  über
dies stehen auch die obangesührten G ehalte der hiesigen 
S p ita lsä rz te  mit der Höhe der G ehalte , welche (m it 
A usnahm e K ärn ten 's) die S p ita lsä rz te  anderw ärts be
ziehen, nicht im Verhältnisse.

Diese E rw ägungen bestimmen den LandeSansschnß, 
ans eine Znbessernng der Bezüge der genannten Aerzte 
beim hohen Landtage den A ntrag  zu stellen, welche jeboch 
mit Rücksicht auf die in nächster Zukunft wahrscheinlich 
eintretenden Aenderungen in der dienstlichen Beschäftigung 
seine definitive G ehaltserhöhung sein kann.

Demnach stellt der LandeSansschnß nachstehenden 
A n tra g :

D e r hohe Landtag wolle beschließen:
D en P rim arärzten  der Landeswohlthätigkeitsanstal- 

tett wird vom laufenden Ja h re  angefangen bis zur defini
ten Gehaltssystemisirnng zu dem G ehalte, welchen sie ge
genwärtig beziehen, an s  den respectivenFonden eine jäh r
liche Rem uneration bewilliget, und z w a r :

F ür bett P rim ararz t der chirurgischen und syphiliti
schen Abtheilung eine Rem nneration pr. 200  fl. ö. W ., 
für den P rim ara rz t der medizinischen Abtheilung eine R e- 
m nneration pr. 200  fl. ö. W . , für den P rim ararz t des 
G ebär - und Findelhanses eine Rem nneration pr. 100 fl. 
ö. W ."

(Nach der Verlesung.)

P räsident:
Wünscht Jem and über diesen A ntrag  das W ort?

Abg. Kromcr:
Ich  g laube, die Rem nnerationen sollen einerseits 

den Leistungen entsprechend sein, und in  dieser Richtung 
ist uns im Berichte noch keine genügende K larheit gebo
ten ; andererseits aber glaube ich, daß w ir derlei Rem u
nerationen auch nur mit Rücksicht au f unsere disponiblen 
M itte l bewilligen können; und ich bemerke, daß w ir Heuer 
über die prälim inirten A usgaben bereits Subventionen 
von nahe 20 .000  fl. an s  dem Landesfonde votirt haben, 
wofür seine Deckung geboten ist, daß sohin der Landes- 
ansschiiß am Ende in Verlegenheit kommen könnte, wenn 
die Deckung der vielen, nachträglich bewilligten A usgaben 
an ihn herantritt.

Ich  beantrage daher die Zuweisung dieses Berichtes 
an den Finanzausschuß zur Vorberathnng.

Präsident:
W ird  der A ntrag  des Landesgerichtsraths Kromer 

nnterstützt? Jene H e rre n , welche denselben unterstützen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist nnterstützt.

Wünscht noch Jem and das W o rt?  (Nach einer 
Panse.) D er H err Berichterstatter hat das W ort.

Berichterstatter D r. Bleiwciö:
Ueber Einvernehmen mit bett H erren Kollegen des 

LandesanSschnsses und wahrscheinlich mit Zustimmnng des 
H errn  Landeshauptm anns, habe ich zu erklären, daß der 
Landesansschnß gegen den A ntrag des Abg. Kromer nichts 
einzuwenden hat.

Präsident:
Ich  bringe somit denselben zur Abstimmung. D ie

jenigen H erren , welche mit demselben einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E s  wird also der 
vorliegende A ntrag dem Finanzausschüsse zugewiesen.

D ir  Tagesordnung ist erschöpft, ich schließe die 
Sitzung. W egen M angel Atu M ateriale bin ich nicht im 
S ta n d e , den T ag  der nächsten Sitzung zu bestimmen. 
S obald  aber hinlänglich S to ff  vorhanden sein wird, 
werde ich mir die Freiheit nehmen, die Herren Abgeord
neten im Circnlarwege von der nächsten Sitzung zu ver
ständigen.

(Schluß der Sitzung 13 Übt 30 M inuten.)

Gedruckt bei Jos. Rudolf Miltitz in Laibach.




